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Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung: 

1. "Schiff" bedeutet jede Art von Seeschiff oder sonstigem seegängigen Gerät. 

2. "Person" bedeutet eine natürliche Person oder eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts 
einschließlich eines Staates oder seiner Gebietskörperschaften. 

3. "Schiffseigentümer" bedeutet den Eigentümer, einschließlich des eingetragenen Eigentümers, Bareboat 
Charterer, Reeder und Ausrüster des Schiffes. 

4. "Eingetragener Eigentümer" bedeutet die Person oder Personen, in deren Namen das Schiff in das 
Schiffsregister eingetragen ist, oder, wenn keine Eintragung vorliegt, die Person oder Personen, denen das 
Schiff gehört. Jedoch bedeutet "eingetragener Eigentümer" in Fällen, in denen ein Schiff einem Staat gehört 
und von einer Gesellschaft betrieben wird, die in dem betreffenden Staat als Ausrüster des Schiffes 
eingetragen ist, diese Gesellschaft. 

5. "Bunkeröl" bedeutet jedes Kohlenwasserstoffmineralöl, einschließlich Schmieröl, das für den Betrieb oder 
Antrieb des Schiffes verwendet wird oder verwendet werden soll, sowie jegliche Rückstände solchen Öls. 

6. "Haftungsübereinkommen" bedeutet das Internationale Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche 
Haftung für Ölverschmutzungsschäden in der jeweils geltenden Fassung. 

7. "Schutzmaßnahmen" bedeuten die von einer Person nach Eintreten eines Ereignisses getroffenen 
angemessenen Maßnahmen zur Verhütung oder Einschränkung von Verschmutzungsschäden. 

8. "Ereignis" bedeutet einen Vorfall oder eine Reihe von Vorfällen gleichen Ursprungs, die 
Verschmutzungsschäden verursachen oder eine schwere, unmittelbar drohende Gefahr der Verursachung 
solcher Schäden darstellen. 

9. "Verschmutzungsschäden" bedeuten 

 a) Verluste oder Schäden, die außerhalb des Schiffes durch eine auf das Ausfließen oder Ablassen von 
Bunkeröl aus dem Schiff zurückzuführende Verunreinigung verursacht werden, gleichviel wo das 
Ausfließen oder Ablassen erfolgt; jedoch wird der Schadenersatz für eine Beeinträchtigung der Umwelt, 
ausgenommen der aufgrund dieser Beeinträchtigung entgangene Gewinn, auf die Kosten tatsächlich 
ergriffener oder zu ergreifender angemessener Wiederherstellungsmaßnahmen beschränkt; 

 b) die Kosten von Schutzmaßnahmen und weitere durch Schutzmaßnahmen verursachte Verluste oder 
Schäden. 

10. "Staat des Schiffsregisters" bedeutet in Bezug auf ein eingetragenes Schiff den Staat, in dessen 
Schiffsregister das Schiff eingetragen ist, und in Bezug auf ein nicht eingetragenes Schiff den Staat, dessen 
Flagge das Schiff zu führen berechtigt ist. 

11. "Bruttoraumzahl" bedeutet die, nach den in Anlage I des Internationalen Schiffsvermessungs-
Übereinkommens von 1969 enthaltenen Bestimmungen über die Vermessung des Raumgehalts errechnete 
Bruttoraumzahl. 

12. "Organisation" bedeutet die Internationale Seeschifffahrts-Organisation. 
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13. "Generalsekretär" bedeutet den Generalsekretär der Organisation. 


